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Eintreten ist nicht bestritten 
 
Antrag auf eine Lesung ist nicht bestritten 
 

Detailberatung 1. Lesung 
 

Kapitel I 

Änderung von Art. 142 Abs. 4: wird stillschweigend genehmigt 

Art. 142 Abs. 5:   wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142a Abs. 4: wird stillschweigend genehmigt 

Art. 142a Abs. 5 

Antrag BaK (Klauser) und Regierungsrat wird dem Antrag SVP (Michel, Guggisberg, Freudiger und 
Abplanalp) gegenübergestellt: 

Abstimmung 

Antrag BaK (Klauser) und Regierungsrat wird dem Antrag SVP (Michel, Guggisberg, Freudiger und 
Abplanalp) vorgezogen 

Ja:  113 
Nein:  28 
Enthalten:  1 

Obsiegender Antrag BaK (Klauser) und Regierungsrat 

Abstimmung 

Annahme 

Ja:  140 
Nein:  0 
Enthalten:  1 

Änderung von Art. 142b Abs. 3: wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142b Abs. 4 

Antrag BaK (Klauser) und Regierungsrat wird dem Antrag SVP (Guggisberg) gegenübergestellt: 

Abstimmung 

Antrag BaK (Klauser) und Regierungsrat wird dem Antrag SVP (Guggisberg) vorgezogen 

Ja:  78 
Nein:  59 
Enthalten:  2 
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Obsiegender Antrag BaK (Klauser) und Regierungsrat 

Abstimmung 

Annahme 

Ja:  134 
Nein:  1 
Enthalten:  3 

Art. 142b Abs. 5:   wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142c Abs. 1: wird stillschweigend genehmigt 

Art. 142c Abs. 1a:   wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142c Abs. 2: wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142c Abs. 3: wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142d Abs. 2: wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142d Abs. 3: wird stillschweigend genehmigt 

Art. 142d Abs. 3a:   wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142d Abs. 4: wird stillschweigend genehmigt 

Änderung von Art. 142e Abs. 1: wird stillschweigend genehmigt 

Art. 142e Abs. 2:   wird stillschweigend genehmigt 

 

Kapitel II 

Keine Änderung anderer Erlasse 

Wird stillschweigend genehmigt 
 

Kapitel III 

Keine Aufhebungen 

Wird stillschweigend genehmigt 
 

Kapitel IV 

Kein Rückkommen verlangt zur Anzahl Lesungen 

 

Titel und Ingress 

Werden stillschweigend genehmigt 

 

Schlussabstimmung (1. und einzige Lesung) 

Abstimmung 

Annahme Gesetzesänderung 

Ja:  133 
Nein:  1 
Enthalten:  2 


